
per FAX           0 84 31 / 6 12 - 2 55
Info-Telefon      0 84 31 / 6 12 - 1 22

für das Grundstück

Ort, Ortsteil Straße, Hs. Nr. 

Bankverbindung

Kontonummer Bankleitzahl Bank

Eigentümer des Grundstückes und Kontoinhaber

Name, Vorname Straße, Hs. Nr. PLZ, Wohnort

Hinweise zum Gebühreneinzug:

Ort, Datum Unterschrift des Grundstückseigentümers

Telefonnummer für evtl. Rückfragen Vor- und Zuname in Druckbuchstaben

Hiermit ermächtige ich die Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen widerruflich, nach Kenntnis der
untenstehenden Hinweise, alle für das o.g. Grundstück zu entrichtenden Abfallbeseitigungsgebühren bei Fälligkeit
zu Lasten meines Kontos einzuziehen.

Objektnummer falls bekannt

Einzugsermächtigung

Bitte beachten Sie, dass ein Gebühreneinzug ausschließlich von einem Konto des
Grundstückseigentümers möglich ist!

Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen       •       Sehensander Weg 23       •     86633 Neuburg an der Donau 
Telefon 0 84 31 / 6 12 - 0 • Fax 0 84 31 / 6 12 - 1 50 • e-mail: landkreisbetriebe@neuburg.de • Internet: www.landkreisbetriebe.de 

1. Die Teilnahme am Einzugsermächtigungsverfahren ist freiwillig.
2. Die Daten zur Bankverbindung werden  im automatisierten Verfahren gespeichert und verarbeitet. Die Weitergabe  an Stellen außerhalb 

der  Landkreisbetriebe erfolgt nur an Geldinstitute im Rahmen des Lastschrifteneinzugsverfahrens und bei etwaigen Erstattungen.
3. Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. Sie gilt bis zum Widerruf.
4. Bitte füllen Sie die Einzugsermächtigung vollständig aus und unterschreiben Sie diese. Beachten Sie bitte, dass Einzüge von Sparkonten 

nicht möglich sind.
5. Bitte beachten Sie, dass wir Kosten, welche uns von Geldinstituten für Rücklastschriften in Rechnung gestellt werden, an Sie weitergeben 

müssen, soweit die Rücklastschrift von Ihnen verursacht wurde.  


